
  

  

 

          
           

 

 
 

 

 

 

  

  
    

  

   

 

 

   

  

  

  

  

Fachärztliche Stellungnahme 

(zur Vorlage beim Amt für Soziales des Kreises Heinsberg) 

Bei Frau / Herrn………………………………………………………………., geb. ……………....... 

Liegt nach fachärztlicher Feststellung eine wesentliche Behinderung im Sinne des § 53 SGB XII 
in der am 31.12.2019 geltenden Fassung in Verbindung mit § 2 SGB IX vor bzw. droht einzutre-
ten. 

Es handelt sich um eine    geistige  seelische  körperliche 
Behinderung aufgrund: 

…………………………………………………………………………………..........(ICD 10 ……….) 

…………………………………………………………………………………..........(ICD 10 ……….) 

…………………………………………………………………………………..........(ICD 10 ……….) 

Die Behinderung  ist von Dauer (länger als 6 Monate) oder 

 droht auf Dauer einzutreten. 

 Es besteht begründete Aussicht, 
dass die drohende Behinderung verhütet werden kann 
oder die vorhandene Behinderung oder deren Folgen be-
seitigt oder gemildert werden können. 

Die Einschränkungen der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 

 sind in dem beiliegenden Hilfeplan dargestellt 

 sind durch folgende Funktionsstörung bedingt: 

………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………  
……………………………………………………   

Ort, Datum Stempel / Unterschrift der Ärztin / des Arztes 



 

     

     

 

   

 

     

   

  

 

 

 

 

Sozialgesetzbuch Neuntes Buch –   Rehabilitation  und Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen  –   (SGB IX)  

§  99   Leistungsberechtigter Personenkreis  

Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten Personen nach § 53 Absatz 1 und 2 des Zwölften Buches 

und den §§ 1 bis 3 der Eingliederungshilfe-Verordnung in der am 31. Dezember 2019 geltenden Fassung. 

§  2 Begriffsbestimmungen  

(1) Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeein-

trächtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der 

gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate 

hindern können. Eine Beeinträchtigung nach Satz 1 liegt vor, wenn der Körper- und Gesundheitszustand 

von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht. Menschen sind von Behinderung bedroht, 

wenn eine Beeinträchtigung nach Satz 1 zu erwarten ist. 

Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) –   Sozialhilfe –   
Stand 31.12.2019   

§  53  Leistungsberechtigte und Aufgabe  

(1) 1Personen,  die  durch eine  Behinderung  im  Sinne  von  §  2 Abs.  1  Satz  1 des Neunten Buches wesentlich  
in  ihrer  Fähigkeit, an der  Gesellschaft teilzuhaben,  eingeschränkt oder  von  einer  solchen wesentlichen 
Behinderung  bedroht sind,  erhalten Leistungen der  Eingliederungshilfe,  wenn  und  solange  nach der  Be-
sonderheit des Einzelfalles,  insbesondere  nach Art oder  Schwere  der  Behinderung,  Aussicht besteht,  
dass die  Aufgabe  der  Eingliederungshilfe  erfüllt  werden kann.  2Personen mit einer  anderen körperlichen,  
geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.  

(2) 1Von  einer  Behinderung  bedroht  sind  Personen,  bei  denen der  Eintritt der  Behinderung  nach  fachli-
cher  Erkenntnis  mit hoher  Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist.  2Dies  gilt für  Personen,  für  die  vorbeu-
gende  Gesundheitshilfe  und  Hilfe  bei Krankheit  nach den §§  47  und  48  erforderlich ist,  nur,  wenn  auch 
bei Durchführung  dieser Leistungen eine Behinderung einzutreten droht.  

(3) 1Besondere  Aufgabe  der  Eingliederungshilfe  ist es,  eine  drohende  Behinderung  zu verhüten oder  eine  
Behinderung  oder  deren  Folgen zu beseitigen oder  zu  mildern  und  die  behinderten Menschen in die  Ge-
sellschaft  einzugliedern.  2Hierzu  gehört  insbesondere,  den behinderten Menschen die  Teilnahme  am  
Leben in  der  Gemeinschaft zu ermöglichen oder  zu erleichtern,  ihnen die  Ausübung  eines angemessenen  
Berufs oder  einer  sonstigen  angemessenen Tätigkeit zu  ermöglichen oder  sie  so weit wie  möglich unab-
hängig von Pflege zu machen.  

(4) 1Für  die  Leistungen  zur  Teilhabe  gelten  die  Vorschriften des Neunten Buches,  soweit sich  aus diesem  
Buch und  den  auf  Grund  dieses Buches erlassenen  Rechtsverordnungen  nichts Abweichendes ergibt.  

2Die  Zuständigkeit und  die  Voraussetzungen für  die  Leistungen zur  Teilhabe  richten sich nach diesem  
Buch.  

file://///kreis-hs-fs1/Data_1/Amt50/Solex/vorschrift/sgb9/u_par2_f.html
file://///kreis-hs-fs1/Data_1/Amt50/Solex/vorschrift/sgb12/u_par47_s.html
file://///kreis-hs-fs1/Data_1/Amt50/Solex/vorschrift/sgb12/u_par48_s.html
file://///kreis-hs-fs1/Data_1/Amt50/Solex/vorschrift/sgb9/u_intro_f.html


 
 

  
   

 

    
 

  
 

  
  

 
  

 
  

 
 
 

Verordnung nach § 60 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 
(Eingliederungshilfe-Verordnung)  

Abschnitt I  - Personenkreis  

§ 1 Körperlich wesentlich behinderte Menschen  

Durch körperliche Gebrechen wesentlich in ihrer Teilhabefähigkeit eingeschränkt im Sinne des § 53 Abs.  
1 Satz 1 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch sind   
 
1.  Personen, deren Bewegungsfähigkeit durch eine Beeinträchtigung  des Stütz- oder  Bewegungssys-

tems in erheblichem Umfange eingeschränkt ist,  
 
2.  Personen mit erheblichen Spaltbildungen des Gesichts oder  des Rumpfes oder  mit abstoßend wir-

kenden Entstellungen vor allem des Gesichts,  
 
3.  Personen, deren körperliches Leistungsvermögen infolge Erkrankung, Schädigung  oder Fehlfunktion 

eines inneren Organs oder  der Haut in erheblichem Umfange eingeschränkt ist,  
 
4.  Blinden oder solchen Sehbehinderten, bei denen mit Gläserkorrektion ohne  besondere optische  

Hilfsmittel  
 

a)  auf dem besseren Auge oder beidäugig im Nahbereich bei einem Abstand von mindestens 30 cm 
oder  im Fernbereich eine Sehschärfe von nicht mehr als  0,3 besteht oder  

 
b)  durch Buchstabe a nicht erfaßte Störungen der Sehfunktion von entsprechendem Schweregrad  

vorliegen,  
 
5.  Personen, die gehörlos sind  oder  denen eine sprachliche Verständigung über  das Gehör  nur mit 

Hörhilfen möglich ist,  
 
6.  Personen, die nicht sprechen können, Seelentauben und Hörstummen, Personen mit erheblichen 

Stimmstörungen sowie Personen, die stark stammeln, stark stottern oder  deren Sprache stark unar-
tikuliert ist.  

§ 2 Geistig wesentlich behinderte Menschen  

Geistig wesentlich behindert im Sinne des § 53 Abs. 1 Satz 1 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch sind 
Personen, die infolge einer Schwäche ihrer geistigen Kräfte in erheblichem Umfange in ihrer Fähigkeit 
zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft eingeschränkt sind. 

§ 3 Seelisch wesentlich behinderte Menschen  

Seelische Störungen, die eine wesentliche Einschränkung der Teilhabefähigkeit im Sinne des § 53 Abs. 1 
Satz 1 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch zur Folge haben können, sind 

1. körperlich nicht begründbare Psychosen, 

2. seelische Störungen als Folge von Krankheiten oder Verletzungen des Gehirns, von Anfallslei-
den oder von anderen Krankheiten oder körperlichen Beeinträchtigungen, 

3. Suchtkrankheiten, 

4. Neurosen und Persönlichkeitsstörungen. 



 

  

 
     

    
    

       
   

 

Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes  Buch (VIII)  –   Jugendhilfe –   
(SGB VIII)  

Zweiter Unterabschnitt  

§ 35a  - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche  

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche  
 
(1) Kinder oder Jugendliche  haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn  
 
1.  ihre  seelische  Gesundheit mit hoher  Wahrscheinlichkeit länger  als  sechs  Monate  von  dem für  ihr  

Lebensalter typischen Zustand  abweicht, und  
 
2.  daher  ihre  Teilhabe  am Leben in  der  Gesellschaft beeinträchtigt ist oder  eine  solche  Beeinträchti-

gung zu erwarten ist.  
 
Von  einer  seelischen  Behinderung  bedroht im  Sinne  dieses Buches sind  Kinder  oder  Jugendliche,  bei  
denen eine  Beeinträchtigung  ihrer  Teilhabe  am Leben in der  Gesellschaft nach fachlicher  Erkenntnis mit  
hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. § 27 Absatz  4 gilt entsprechend.  
 
(1a) Hinsichtlich der Abweichung der seelischen Gesundheit nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 hat der  
Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Stellungnahme  
  
1.  eines Arztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie und  -psychotherapie,  
 
2.  eines Kinder- und  Jugendpsychotherapeuten oder  
 
3.  eines  Arztes  oder eines  psychologischen Psychotherapeuten, der über besondere  Erfahrungen auf 

dem Gebiet seelischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen verfügt,  

einzuholen. Die Stellungnahme ist auf der Grundlage der Internationalen Klassifikation der Krankhei-
ten in der vom Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Information herausgegebenen 
deutschen Fassung zu erstellen. Dabei ist auch darzulegen, ob die Abweichung Krankheitswert hat 
oder auf einer Krankheit beruht. Die Hilfe soll nicht von der Person oder dem Dienst oder der Einrich-
tung, der die Person angehört, die die Stellungnahme abgibt, erbracht werden. 

(2) Die Hilfe wird  nach dem Bedarf im Einzelfall  
 
1.  in ambulanter Form,  
 
2.  in Tageseinrichtungen für Kinder oder in anderen teilstationären Einrichtungen,  
 
3.  durch geeignete Pflegepersonen und   

 
4.  in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet.  
 
(3) Aufgabe und Ziel der Hilfe, die Bestimmung des Personenkreises sowie  die  Art der Leistungen richten  
sich nach §  53  Absatz  3  und  4 Satz  1,  den §§  54,  56  und  57  des Zwölften Buches,  soweit diese  Bestim-
mungen auch auf seelisch Behinderte  oder  von  einer  solchen Behinderung  bedrohte  Personen Anwen-
dung finden.  
 
(4) Ist gleichzeitig  Hilfe  zur  Erziehung  zu leisten,  so  sollen Einrichtungen,  Dienste  und  Personen in  An-
spruch genommen werden,  die  geeignet sind,  sowohl die  Aufgaben der  Eingliederungshilfe  zu erfüllen als  
auch den erzieherischen Bedarf zu  decken.  Sind  heilpädagogische  Maßnahmen für  Kinder,  die  noch nicht 
im  schulpflichtigen Alter  sind,  in  Tageseinrichtungen für  Kinder  zu gewähren und  lässt der  Hilfebedarf  es 
zu,  so sollen Einrichtungen in  Anspruch genommen werden,  in denen behinderte  und  nicht behinderte  
Kinder  gemeinsam betreut werden.  
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